
mah_hp03_amtsb.01

Öffnung der Grundschulen, Kitas und Kindertagespflege
Auf Basis des Bund-Länder-Beschlusses
vom 10. Februar plant die baden-württem-
bergische Landesregierung, die Grundschu-
len und Grundstufen der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) seit 22. Februar schrittweise für den
Präsenzunterricht zu öffnen. Auch die Kitas
und die Einrichtungen der Kindertagespfle-
ge kehren zu einem Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen zurück. Für die Kinder-
tageseinrichtungen und die Einrichtungen
der Kindertagespflege bedeutet dies, dass
sie keine Notbetreuung mehr anbieten. Für
sie gelten wieder die gleichen Regeln für
den Betrieb, die vor der Schließung der Ein-
richtungen maßgeblich waren, wie etwa ei-
ne möglichst konstante Gruppenzusam-
mensetzung und weitere Maßnahmen, die
in den gemeinsamen Schutzhinweisen der
Unfallkasse Baden-Württemberg, des Lan-
desgesundheitsamts Baden-Württemberg
und des Kommunalverbands Jugend und So-
ziales Baden-Württemberg enthalten sind.

Konzept für den
Wiedereinstieg im Überblick

Das Konzept für den Wiedereinstieg in den
Präsenzbetrieb an den Grundschulen sowie
den Grundstufen der SBBZ ist angelehnt an
die Regelungen für den Wiedereinstieg
nach dem ersten Lockdown im vergangenen

Jahr zum Ende der Pfingstferien. Damit kön-
nen die Schulen bei ihren Planungen auf die
organisatorischen Erfahrungen zurückgrei-
fen, als dieses Modell bereits an den Grund-
schulen erfolgreich umgesetzt wurde.

• An den Grundschulen startet ein Wechsel-
betrieb mit je zwei Klassenstufen pro Wo-
che. Zwei Klassenstufen kommen dabei je-
weils in die Präsenz, die beiden anderen
Klassenstufen lernen von zu Hause aus. Da-
bei werden die Klassen, die im Präsenzun-
terricht an den Schulen sind, jeweils geteilt.
• Der Präsenzunterricht soll in möglichst
konstanten Gruppen (Kohortenprinzip) er-
folgen.
• Vorrang haben die Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Sachunterricht sowie in Klas-
senstufe 4 die Vorbereitung auf den Über-
gang auf die weiterführende Schule. Sport-
unterricht findet nicht statt.
• Der Präsenzunterricht soll jeweils mindes-
tens 10 Unterrichtsstunden pro Woche um-
fassen, gerne aber auch mehr, wenn dies die
Schule ermöglichen kann. Ergänzt wird der
Präsenzunterricht durch Lernmaterialien
für alle Klassenstufen im Fernlernen.
• Es wird weiterhin eine Notbetreuung ge-
ben für diejenigen Kinder, die jeweils nicht
im Präsenzunterricht sind und Anspruch
auf Notbetreuung haben.

• Für die Schülerinnen und Schüler besteht
weiterhin keine Präsenzpflicht, das heißt,
die Eltern können wie bisher darüber ent-
scheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz
oder im Fernlernen erfüllt wird.

Schülerinnen und Schüler, die in diesem
Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen, wer-
den ebenfalls im Wechsel von Präsenz- und
Fernunterricht unterrichtet. Die Schulen
entscheiden dabei selbst über den Umfang
des Präsenzangebots. Wie bereits im ver-
gangenen Jahr sollen die Schulen auch wie-
der einzelne Schülerinnen und Schüler in
den Präsenzunterricht einbeziehen können,
die über den Fernunterricht nicht erreicht
werden konnten oder Schwierigkeiten beim
Fernlernen haben. Diese Möglichkeit gilt
sowohl in den Grundschulen als auch an den
weiterführenden und den beruflichen Schu-
len.

Kitas kehren zurück zum Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen

Die Notbetreuung in den Kindertagesstät-
ten ist beendet. Auf Beschluss der Landes-
regierung findet wieder ein „Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen“ statt. Der Be-
such der Kindertagesstätten steht damit al-
len Kindern wieder offen. Allerdings sind
hierbei strenge Vorgaben des Infektions-
schutzes beachten. Dies dient dem gesund-

heitlichen Schutz und der Fürsorge für Kin-
der, Eltern und Personal.

Die Öffnungszeiten der städtischen Kin-
dertagesstätten sind von Montag bis Don-
nerstag von 7.30 bis 16 Uhr beziehungsweise
8 bis 16.30 Uhr, freitags sind sie bis maximal
16 Uhr geöffnet. Damit kann das Betreu-
ungsangebot fast vollständig angeboten
werden, lediglich die Randzeiten sind ge-
ringfügig eingeschränkt.

„Wir freuen uns, dass die Infektionszah-
len sinken. Allerdings müssen nach wie vor
alle Beteiligten große Sorgfalt walten las-
sen, um ein erneutes Ansteigen der Infek-
tionen zu verhindern. Wir bitten deshalb die
Eltern, die Infektionsschutzvorgaben der Ki-
tas und die Einhaltung der AHA-Regeln
sorgfältig zu beachten. Die Öffnung der Ki-
tas für alle Kinder sollte nicht zu dem Fehl-
schluss verleiten, wir könnten in allen ande-
ren Bereichen des Lebens nun auf Kontakt-
reduzierungen verzichten – im Gegenteil.
Bitte lassen Sie uns alle verantwortungsbe-
wusst handeln und unsere Kontakte weiter-
hin weitgehend reduzieren. Dadurch kön-
nen wir alle einen wichtigen Beitrag zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie leisten.
Bitte schicken Sie Ihr Kind zudem nicht in
die Kita, wenn es erkrankt ist. Ihr Kind sollte
24 Stunden symptomfrei sein, ehe es wie-
der eine Einrichtung besuchen kann“, ap-
pelliert die Leiterin des Fachbereichs Kin-
dertagesstätten, Sabine Gaidetzka, an die
Eltern.

Kindertagespflege kehrt
zurück zum Regelbetrieb unter

Pandemiebedingungen
Auch für die Angebote der Kindertagespfle-
ge gilt die Rückkehr zum Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Kinder in Kinderta-
gespflege können nun wieder von ihrer Kin-
dertagespflegeperson unter Einhaltung der
strengen Vorgaben des Infektionsschutzes
betreut werden. Diese Vorgaben dienen
dem gesundheitlichen Schutz und der Für-
sorge für Kinder, Eltern und Kindertages-

pflegepersonen. Aus diesem Grund ist es
notwendig, dass die pandemieeindämmen-
den Maßnahmen von allen konsequent ein-
gehalten werden. Für Kindertagespflege-
personen bedeutet dies, die stetige Anpas-
sung und Einhaltung des Hygienekonzepts
der Kindertagespflegestelle an die aktuel-
len Schutzhinweise für die Betreuung in
Kindertagespflege und Kindertageseinrich-
tungen während der Corona-Pandemie. Für
Fragen steht der Fachdienst Kindertages-
pflege zur Verfügung. Die Servicestelle ist
von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und
zusätzlich am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr te-
lefonisch unter 0621/293-3734 oder per E-
Mail an kinder.tagespflege@mannheim zu
erreichen.

Schulkindbetreuung: Notbetreuung
wird weiterhin angeboten

Es gibt weiterhin eine Notbetreuung für die-
jenigen Kinder der Klassenstufen 1 bis 4, die
jeweils nicht im Präsenzunterricht sind und
Anspruch auf Notbetreuung haben. An-
spruch auf eine solche haben:
• Kinder, bei denen beide Erziehungsbe-
rechtigte beziehungsweise die oder der Al-
leinerziehende vom Arbeitgeber am Ar-
beitsplatz als beruflich unabkömmlich gel-
ten oder ein Studium absolvieren oder eine
Schule besuchen, sofern sie die Abschluss-
prüfung im Jahr 2021 anstreben. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-
Office-Arbeitsplätze sowie
• Kinder, bei denen der Besuch der Einrich-
tung zum Schutz des Kindes erforderlich ist
• sonstige schwerwiegende Gründe.

Die entsprechenden Formulare finden
sich hier: https://www.mann-
heim.de/de/informationen-zu-corona/ser-
vice-waehrend-corona/notbetreuung

Derzeit wird geprüft, wie mit den Betreu-
ungsgebühren für den Februar umgegangen
werden soll, hierfür wird noch um etwas Ge-
duld gebeten. Final muss hierüber der Ge-
meinderat entscheiden, dessen nächste Sit-
zung am 16. März stattfindet. |ps

Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informatio-
nen sind unter www.mannheim.de zu finden.
Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg die Sieben-Tage-Inzidenz für
den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist
sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl
einsehbar.

Stadt Mannheim hebt
Allgemeinverfügung zur nächtlichen

Ausgangsbeschränkung auf
Die Stadt Mannheim hatte am 11. Februar auf-
grund eines entsprechenden Erlasses des
Landes Baden-Württemberg eine nächtliche
Ausgangsbeschränkung verfügt. Wie in der
Allgemeinverfügung vorgesehen, wird diese
aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz
von 50, bezogen auf das Stadtgebiet Mann-
heim, an drei aufeinander folgenden Tagen un-
terschritten wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz
in Mannheim liegt nach den Zahlen des Lan-
desgesundheitsamts Baden-Württemberg am
vergangenen Freitag den dritten Tag in Folge
unter dem Schwellenwert von 50. Die Allge-
meinverfügung wurde daher aufgehoben.

Nach wie vor stehen die Stadt Mannheim
und die Landkreise Rhein-Neckar und Neckar-
Odenwald in engem Austausch. Die Allge-
meinverfügung der Stadt Mannheim ist unter

www.mannheim.de/de/informationen-zu-co-
rona/aktuelle-rechtsvorschriften sowie bei
den „Öffentlichen Bekanntmachungen“ die-
ser Ausgabe zu finden.

Impftermine
Täglich werden neue Impftermine eingestellt,
auch für den darauffolgenden Tag. Eine Imp-
fung im Impfzentrum erfolgt nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung. Die Anmeldung er-
folgt zentral über das Land Baden-Württem-
berg. Es gibt drei Möglichkeiten, einen Termin
zu vereinbaren:
• Auf der Homepage www.impfterminser-
vice.de. Voraussetzung hierfür ist eine eigene
E-Mail-Adresse, beziehungsweise die Mög-
lichkeit, eine SMS zu empfangen. Eine Anlei-
tung zur Anmeldung über die Website ist auf
der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung:
Impfterminservice – Anleitung für Impflinge
zu finden.
• Per Telefon unter 116117
• Mit der App „116117“

Es sollten unbedingt Termine für die 1. und
die 2. Impfung gebucht werden.

Impftermine dürfen nur nach der vorgege-
benen Priorisierung vergeben werden. Infor-
mationen zu den impfberechtigten Personen-
gruppen sind unter www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/fragen-und-antworten-rund-um-coro-
na/faq-impfzentren/ zu finden.

Wurde trotz fehlender Berechtigung ein
Termin gebucht, wird kein Zugang zum Impf-
zentrum gewährt. Personen, die aufgrund ih-
rer beruflichen Tätigkeit geimpft werden kön-
nen, benötigen aktuell eine Bescheinigung ih-
res Arbeitgebers beziehungsweise bei freibe-
ruflich tätigen Ärztinnen und Ärzten der Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV), aus der her-
vorgeht, dass sie zur Priorisierungsgruppe 1
gehören.

Impftermine für über
80-jährige Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Mannheim verschickt seit Anfang
Februar Schreiben an alle Bürgerinnen und
Bürger, die über 80 Jahre alt sind und ihren
Hauptwohnsitz in Mannheim haben. Die
Stadtverwaltung bittet darum, den Eingang
der Briefe zu beachten und die Möglichkeit
der gesonderten Buchung rasch zu nutzen. Es
sind auch kurzfristige Termine verfügbar. Die
Schreiben sollen denjenigen, die über die Tele-
fonnummer 116117 keinen Termin erhalten ha-
ben, die Möglichkeit geben, einen Impftermin
zu buchen. Das Schreiben beinhaltet eine spe-
zielle Telefonnummer und eine individualisier-
te Zugangsnummer, um Missbrauch zu ver-
meiden. Über dieses Schreiben wird also – zu-
sätzlich zur Möglichkeit einer Buchung über
die 116117 – eine Terminvergabe für über 80
Jahre alte Mitbürgerinnen und Mitbürger gesi-
chert. |ps

Regelmäßige Schnelltests
für Beschäftigte an Kita und Schule

Die Stadt Mannheim möchte allen Lehrerin-
nen und Lehrern, Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie den weiteren Beschäftigten in
Schulen und Kindertageseinrichtungen ei-
ne regelmäßige und einfache Corona-Tes-
tung zwei Mal pro Woche vor Ort in ihrer
Einrichtung ermöglichen. Der Hauptaus-
schuss hat die Verwaltung ermächtigt, hier-
für 80.000 Antigen-Schnelltests zur Verfü-
gung zu stellen. Für deren Bereitstellung in-
vestiert die Stadt Mannheim etwa 500.000
Euro. Hinzu kommen weitere Ausgaben für
Schulungen, Hygieneausstattung und Lo-
gistik. Die Tests wurden mit Hilfe der Ret-
tungsdienste an die Einrichtungen verteilt
und stehen seit dem 22. Februar zur Verfü-
gung.

Zur richtigen Handhabung der Test wur-
den zwei bis drei Mitarbeitende pro Einrich-
tung entsprechend geschult. Sie stehen vor
Ort ihren Kolleginnen und Kollegen bei de-
ren eigener Testung zur Seite und leiten die-
se an. Die Schulung wurde für zirka 700 Per-
sonen mit einem strengen Hygienekonzept
und vorgegebenen Zeitfenstern im Rosen-
garten organisiert. Die Testungen werden
allen rund 8.000 Beschäftigten an Mann-
heimer Einrichtungen angeboten. Die Kin-
dertagespflegepersonen wurden darüber
informiert, welche Testmöglichkeiten für
sie bestehen.

Es handelt sich um Antigen-Schnelltests,

mit denen eine Testung der Beschäftigten
unter Anleitung in ihrer Einrichtung direkt
vor Dienstbeginn stattfinden kann. „Die
Idee von Testungen direkt in den Einrich-
tungen verspricht unserer Ansicht nach ei-
ne deutliche höhere Beteiligung, als wenn
die Beschäftigten zweimal pro Woche zum
Hausarzt müssen. Bisher gibt es auch nur
sehr wenige Apotheken, die ein solches An-
gebot machen“, erklärt Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz. „Wir hoffen, dass möglichst
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das
Angebot annehmen werden, um so ein kon-
tinuierliches Monitoring über das Infekti-
onsgeschehen an Schulen und Kitas zu ha-
ben.“

Auch die Freien Träger beteiligen sich mit
ihren Beschäftigten gerne, berichtet Bil-
dungs- und Gesundheitsbürgermeister Dirk
Grunert: „Wir unternehmen enorme An-
strengungen, um den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bestmöglich gewährleis-
ten zu können. Dies geschieht etwa auch
durch die Bereitstellung entsprechender
Schutzmaßnahmen wie beispielsweise
Schutzmasken für unser Personal. Freie Trä-
ger und Kindertagespflegepersonen erhal-
ten zudem einen Zuschuss der Stadt für die
Anschaffung von Schutzausrüstung und
Hygienematerial. Dies verstehen wir auch
als Ausdruck der Wertschätzung für ihre Ar-
beit für unsere Kinder und Familien.“ |ps
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Rǎmâneţi atenţi.

PENTRU CA

SĂ FIE
ÎN CONTINUARE

TOTUL

bine

PĂSTRAŢI DISTANŢA.
Bucuraţi-vǎ de natura oraṣului, totodatǎ protejaţi-

vǎ pe dumneavoastrǎ înṣivǎ dar ṣi pe ceilalţi.

AFFINCHÉ

CONTINUI

TUTTO

bene

non abbassa la guardia

MANTENERE LA DISTANZA.
Godere la natura in città, ma sempre

proteggendo sé stessi e gli altri.

Budite pažljivi.

BILO DOBRO

DA BI
sve

DRŽATI DISTANCU.
Uživajte prirodu u gradu,

pri tome zaštitite sebe i druge.

МАНХАЙМ
остава предпазлив.

ЗАДА

ВСИЧКО

БЪДЕ
наред!

СПАЗВАЙТЕДИСТАНЦИЯ.
Наслаждавайте се на природата в града, като

винаги предпазвайте себе си и другите.

hayadar dimîne.

JI HEV DÛR BIN.
Demeke xweş li nav surişta nava bajêr

derbas bikin, lê hema her dem xwe û

kesên din jî biparêzin.

TAKU

BIMÎNE

HER TIŞT
baş!
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Mammut in Mannheim gesichtet
Mit der Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ la-
den die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
(rem) Kinder und Erwachsene ab 18. April zu
einem Trip in die Vergangenheit ein. Sie ler-
nen die Welt vor 30.000 Jahren aus einer
überraschenden Perspektive kennen – der ei-
nes Zeitreisenden von heute. Auge in Auge
stehen die Ausstellungsbesucherinnen und
-besucher imposanten Tieren gegenüber, die
während der letzte Eiszeit durch Mitteleuro-
pa streiften.

Die lebensechte Rekonstruktion eines
Mammuts hat bereits ihren Platz im Museum
Weltkulturen D 5 eingenommen, während
Wollhaarnashorn, Steppenbison und Höh-
lenlöwe noch in teils riesigen Kisten „schlum-
mern“. Der Aufbau stellt das rem-Team vor
logistische Herausforderungen: Die Tiere
sind oft so groß, dass sie nicht als Ganzes
transportiert werden können, sondern vor
Ort zusammengesetzt werden müssen. So
reiste auch das Mammut in vier Kisten an.
Aus Vorderbeinen, Hinterteil, Rücken und
Kopf wuchs Stück für Stück ein weibliches
Mammut in Originalgröße heran. Die Mam-
mutkuh ist 2,40 Meter hoch und wiegt zirka

320 Kilogramm. Damit ist sie ein Leichtge-
wicht im Vergleich zum Original, das bis zu
fünf Tonnen auf die Waage brachte.

Die Rekonstruktion basiert auf neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Dauer-
frostboden Sibiriens erhielten sich Mammut-
funde mit Haaren, Haut, Fleisch, Blut und so-

In den Reiss-Engelhorn-Museen läuft der Aufbau zur Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“

gar inneren Organen. Anhand solcher Funde
rekonstruierten Expertinnen und Experten
aus den Niederlanden die Mammutkuh in der
Ausstellung. Mehr als sechs Monate dauerte
die Herstellung. Das Innere besteht aus Holz,
Metall und Kunststoff, das Äußere aus pas-
send eingefärbtem Kunstfell. Dabei legten

die Macherinnen und Macher großen Wert
darauf, dass die Rekonstruktion so lebens-
echt wie möglich wird. Viele Details stechen
ins Auge – von den akkurat geschwungenen
Wimpern über das teils verfilzte Fell bis hin
zur Körperhaltung. „Unser Mammut hat auch
ziemlich kleine Ohren im Vergleich zur Kör-
pergröße“, hebt Kuratorin Dr. Sarah Nelly
Friedland hervor. „Das entspricht dem Stand
der Wissenschaft, wurde allerdings schon
häufig falsch ab- und nachgebildet.“

Mammuts waren die größten Landlebewe-
sen der letzten Eiszeit. Um 12.000 v. Chr.
starben sie in Mitteleuropa aus. Die Schau
„Eiszeit-Safari“ lässt diese Giganten und wei-
tere eindrucksvolle Tierarten wieder aufer-
stehen. Mehr als 100 Exponate – darunter
zahlreiche lebensechte Rekonstruktionen
und Skelette sowie Mitmach-Stationen –
sind in der Ausstellung zu sehen.

Die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ ist
vom 18. April 2021 bis 13. Februar 2022 in den
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zu se-
hen. Hauptförderer ist die Klaus Tschira Stif-
tung. Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter www.eiszeitsafari.de. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 1., bis
Freitag, 5. März, in folgenden Straßen mobile
Geschwindigkeitskontrollen durch: An der
Radrennbahn - Atterseestraße - Carl-Benz-
Straße - Frobeniusstraße - Geibelstraße -
Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) -
Herbststraße - Käfertaler Straße - Mallaustra-
ße - Mosbacher Straße - Murgstraße - Mut-
terstadter Platz (Rheinauschule) - Osterbur-
ker Straße - Oswaldstraße - Rheinauer Ring -
Rohrhofer Straße - Römerstraße (Wallstadt-
schule) - Wilhelm-Peters-Straße (Gerhard-
Hauptmann-Schule) - Winterstraße (Pfingst-
bergschule) - Zum Herrenried (Käthe-Koll-
witz-Schule) |ps

Digital-Konzert
mitKlassikernundChat

Am Freitag, 26. Februar, steht um 21 Uhr die
„Plant Session No. 2“ des Mannheimer Natio-
naltheaters (NTM) an, ein Konzert der beiden
NTM-Schauspielensemblemitglieder Anne-
marie Brüntjen und Matthias Breitenbach.
Quasi mit den Pflanzen in den Büros des
NTM als Publikum haben Annemarie Brünt-
jen und Matthias Breitenbach einen Gig ein-
gespielt, in dem sie Klassiker, Perlen aus Ex-
perimental Post-Pop, Alternative, Indie und
Singersongwriter zu einer filmisch dokumen-
tierten Klang-Performance verzahnen. Das
aufgezeichnete Konzert wird im Stream auf
dem YouTube-Kanal des Nationaltheaters
von einem Live-Chat begleitet, in dem die Zu-
schauerinnen und Zuschauer vor den heimi-
schen Bildschirmen die Möglichkeit haben,
mit Annemarie Brüntjen und Matthias Brei-
tenbach über Musik, Pflanzen und eigentlich
alles ins Gespräch zu kommen. Den Chat gibt
es allerdings nur am 26. Februar zum Release
des Konzerts um 21 Uhr. Anschließend wird
der Konzertmitschnitt auf der Website des
Nationaltheaters unter NTM Digital sowie
bei YouTube weiterhin abrufbar sein. |ps

GabrielaBadurawird80
Die Mannheimer Theaterschauspielerin Ga-
briela Badura ist am 22. Februar 80 Jahre alt
geworden. Von der Bühne verabschiedete
sich das Ehrenmitglied des Nationaltheaters
2014 nach über 120 Rollen in 41 Jahren. 2008
erhielt Gabriela Badura den Mannheimer
Bloomaul-Orden. Die Jubilarin wurde 1941 in
Gleiwitz, das heute in Polen liegt, geboren.
Aufgewachsen ist sie in Tirschenreuth und
Augsburg. Ihre Schauspielausbildung absol-
vierte Gabriela Badura am Wiener Max-Rein-
hardt-Seminar. Im Anschluss war sie zu-
nächst am Burgtheater in Wien engagiert.
Danach stand sie in Bonn, Düsseldorf, Zürich
und Essen auf der Bühne, bis sie 1975 mit dem
neuen Schauspielchef Claus Leininger an das
Mannheimer Nationaltheater wechselte. Ih-
re erste Rolle in Mannheim war die der Witwe
Begbick in Brechts „Mann ist Mann“. Die Eh-
renmitgliedschaft des Nationaltheaters er-
hielt Gabriela Badura im Jahr 2013. |ps

Hinweis ineigenerSache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2021 setzt die Rubrik „Stimmen aus dem
Gemeinderat“ mit Beiträgen der Fraktionen,
Gruppierungen sowie Einzelstadträtinnen
und Einzelstadträten derzeit aus. Nach der
Landtagswahl am 14. März geht es mit den
Beiträgen weiter. |ps

STADT IM BLICK

Stadtteilversammlung für Kinder
und Jugendliche aus Neuhermsheim

Die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadt-
teil Neuhermsheim sind aufgerufen, sich ein-
zubringen. Im Rahmen der 68DEINS! Kinder-
und Jugendbeteiligung veranstaltet das
68DEINS! Kinder- und Jugendbüro am Mitt-
woch, 10. März, ab 17.30 Uhr eine Stadtteil-
versammlung in Neuhermsheim, pandemie-
bedingt als Digital-Konferenz. In verschiede-
nen Einrichtungen in Neuhermsheim können
sich Kinder und Jugendliche intern auf die
Stadtteilversammlung vorbereiten. Falls die
Einrichtungen Bedarf haben, können sie sich
zur Unterstützung beim 68DEINS! Kinder-
und Jugendbüro melden. Sowohl technischer
als auch inhaltlicher Support ist möglich. Die
Kinder und Jugendlichen diskutieren zu-
nächst untereinander, welche Themen, Ideen
und Anliegen sie für die Entwicklung ihres
Stadtteils haben. Für Kinder und Jugendliche,
die in keiner Einrichtung angebunden sind,
bietet 68DEINS! am Dienstag, 9. März, von 17
bis 19 Uhr eine Digital-Konferenz zur Vorbe-
reitung an. Interessierte können sich dazu

per E-Mail an info@68deins.de anmelden.
In der digitalen Stadtteilversammlung prä-

sentieren die Kinder und Jugendlichen dann
jeweils das wichtigste Anliegen der Gruppe.
An der Konferenz nehmen Politikerinnen
und Politiker aus Bezirksbeirat und Gemein-
derat, Mitarbeitende der Verwaltung und
Mitglieder der Vereins- und Verbandsarbeit
teil, um die Ideen und Anliegen der Kinder
und Jugendlichen anzunehmen, zu diskutie-
ren und nach Möglichkeit in ihrer Arbeit zu
berücksichtigen. Alle Interessierten können
sich vorab an info@68deins.de wenden.
68DEINS! beantwortet alle Fragen, organi-
siert die Angebote und stellt die Zugangsda-
ten zur Verfügung.

Die Versammlung wird vom 68DEINS! Kin-
der- und Jugendbüro Mannheim organisiert.
Es befindet sich in der Trägerschaft des
Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der
Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesund-
heitsamt und Fachbereich Demokratie und
Strategie. |ps

Veranstaltungen
zum „Equal Pay Day“

Noch immer verdienen Frauen rund 19 Pro-
zent weniger als Männer. Der „Equal Pay Day“
steht für den Tag, bis zu dem Frauen rein rech-
nerisch umsonst arbeiten, während Männer
schon seit Jahresbeginn bezahlt werden. Mit
diesem Aktionstag wird auf die Lohnlücke
zwischen den Geschlechtern, den „Gender
Pay Gap“, aufmerksam gemacht. In diesem
Jahr ist der „Equal Pay Day“ laut Statistischem
Bundesamt am 10. März.

Die „Kontaktstelle Frau und Beruf“ bietet
anlässlich des „Equal Pay Day“ folgende Ver-
anstaltungen an, um Frauen bei der eigenen
Existenzsicherung zu unterstützen: Am Mitt-
woch, 3. März, findet von 9.30 bis 12.30 Uhr
der Online-Workshop „Was gründe ich? Für
eine Gründungsidee, die zu dir passt“ statt. In
diesem Workshop können die Teilnehmerin-
nen ergründen, was eine gute Idee ist, ob sie
zu ihnen passt und wie sie damit Geld verdie-
nen. Die Veranstaltung findet in Kooperation
mit dem GIG7 Kompetenzzentrum FeMale
Business statt.

An den Mittwochen 10. und 17. März gibt es
jeweils von 18 bis 21 Uhr den Online-Work-
shop „Frau verhandelt – weil ich es wert bin.
Ihr Weg zu angemessenem Gehalt und Hono-
rar“. Die Themen sind „Eine Gehaltserhöhung
verhandeln können“ und „Höhere Honorare
als Selbstständige durchsetzen“. Der zweitei-
lige Workshop bietet Wissen, Tipps und Tricks
sowie einen Leitfaden, um ein Verhandlungs-
gespräch professionell vorbereiten zu kön-
nen. Anmeldungen zu diesen Veranstaltungen
sind unter frauundberuf@mannheim.de mög-
lich. Weitere Informationen gibt es unter
https://frauundberuf-mannheim.de. Daneben
bietet die „Kontaktstelle Frau und Beruf“ indi-
viduelle Beratungen zu allen beruflichen Fra-
gen nach Terminvereinbarung an – vertrau-
lich, unabhängig und kostenfrei. Die „Kontakt-
stelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Ne-
ckar-Odenwald“ wird vom Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg und der Stadt Mannheim, Be-
reich Gleichstellung, gefördert. |ps

Kunsthalle aktualisiert Programm
Das aktualisierte und angepasste Ausstel-
lungsprogramm der Mannheimer Kunsthalle
verspricht ein spannendes und abwechs-
lungsreiches Ausstellungsjahr. Dazu waren
umfangreiche Abstimmungen mit Partnern
und Leihgebern weltweit notwendig. „Wir
sind glücklich über das Ergebnis“, so der
Kunsthalle-Direktor Johan Holten zufrieden.
Unter anderem können sich die Besucherin-

nen und Besucher über die Verlängerung der
Anselm-Kiefer-Ausstellung freuen, deren Er-
öffnung bislang der Corona-Pandemie zum
Opfer fiel. Sobald eine Wiedereröffnung des
Museums möglich ist, wird die Schau bis zum
22. August – und damit fast drei Monate län-
ger als ursprünglich geplant – zu sehen sein.
Die Verlängerung wirkt sich auch auf die Lauf-
zeiten aller weiteren Ausstellungen 2021 aus.

So wird etwa die für März angekündigte Son-
derausstellung „James Ensor“ um das Werk
des belgischen „Malers der Masken“ ab 11. Juni
präsentiert. Die große internationale Ausstel-
lung „MUTTER!“ in Kooperation mit dem däni-
schen Louisiana Museum of Modern Art star-
tet hingegen am 1. Oktober zum Herbstbe-
ginn. Und es gibt einen Neuzugang im Pro-
gramm: Die Präsentation „MINDBOMBS“

wird am 10. September eröffnet. Sie beleuch-
tet die Phänomene des Extremismus und Ter-
rorismus in der zeitgenössischen Kunst und
läuft anlässlich des Gedächtnisses an die An-
schläge des 11. Septembers 2001. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen gibt es unter kuma.art.

„Mannheim Cube“ misst Aerosole in Räumen
Aerosole gelten als zentraler Übertragungs-
weg in der Corona-Pandemie. Die winzigen
Tröpfchen, die schon beim normalen Spre-
chen freigesetzt werden, halten sich über ei-
nen längeren Zeitraum in der Luft und sind
potenzielle Überträger von Viren aller Art. In
geschlossenen Räumen ist daher eine stren-
ge Lüftungshygiene wichtig. Von Akteuren
aus dem regionalen Netzwerk Smart Produc-
tion, das von der Mannheimer Wirtschafts-
förderung initiiert und gemanagt wird, wur-
de nun ein Gerät in der Form eines Würfels
entwickelt und zur Marktreife gebracht, um
verschiedene Aspekte der Raumluftqualität
zu messen und zu übermitteln. Das verbin-
dende Element war die funktionierende
Netzwerkarbeit.

Der Sensorwürfel – erfunden und entwi-
ckelt in Mannheim – macht sich jetzt auf den
Weg, weltweit durchzustarten. Die ersten
Würfel, die als Edition unter dem Namen
„Mannheim Cube“ vertrieben werden, über-
gaben Mannheims Wirtschaftsbürgermeis-
ter Michael Grötsch und Thomas Walch von
der Nevoox Europe GmbH vor Kurzem an Al-
bert Weiß, Schulleiter der Werner-von-Sie-
mens-Schule. Die Cubes werden im Unter-
richt in den Schularten Informations- und
Automatisierungstechnik eingesetzt, um ak-
tuelle Techniken und Unterrichtsinhalte pra-
xisnah zu vermitteln.

„Die Stadt Mannheim treibt den Entwick-
lergeist ihrer Hochschulen und Unterneh-
men durch eine aktive Innovationspolitik
voran. Die Wirtschaftsförderung Mannheim
initiierte dazu das Netzwerk Smart Produc-
tion als zentrales Innovationscluster für
smarte Technologien in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Die Entwicklung des ’Mann-
heim-Cube’ ist ein Schlüsselprojekt, das über
den Wirtschaftsstandort Mannheim hinaus
Strahlkraft haben wird“, so Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch. „Der intelligen-
te Detektor misst neben der Temperatur, der
Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck auch die
Luftqualität in Räumen und zeigt den CO2-
Gehalt sowie die Menge an Aerosolen an“,
erklärt der Erfinder Dr. Thomas Schäfer von

der Hochschule Mannheim. Letzteres ist
weltweit einmalig und birgt enorme Chan-
cen für die Bekämpfung der aktuellen Coro-
na-Pandemie sowie beim Klimaschutz. Der
Würfel lässt sich grundsätzlich in allen öf-
fentlichen und privaten Gebäuden einset-
zen, um die Luftqualität zu überwachen.

Die zugrundeliegende Technologie der
Aerosolmessung wurde im Kompetenzzent-
rum CeMOS (Center for Mass Spectrometry
and Optical Spectroscopy) der Hochschule
Mannheim unter Leitung von Professor Dr.
Matthias Rädle entwickelt und zum Patent
angemeldet. Die Idee, ein Messgerät im
handlichen Format anzubieten, das Atem-
Aerosole misst, ist in der aktuellen Situation
der Corona-Pandemie eine technische Inno-
vation und Marktlücke zugleich. Aufgrund
der schnellen und vertrauensvollen Zusam-
menarbeit mehrerer Netzwerkpartner konn-
ten innerhalb kürzester Zeit die ProxiVision
GmbH aus Bensheim für die technisch an-
spruchsvolle Fertigung sowie die Nevoox Eu-
rope GmbH aus Mannheim als Vertriebs-
partner für die gesamte nationale und inter-
nationale Vermarktung gefunden werden.
Der Prototyp des Würfels entstand im Rah-
men des 2020 eröffneten Smart Production
Demonstrator. Das im Mannheimer MAFI-
NEX errichtete Projekt war Ausgangspunkt
für die Fortentwicklung der von der Hoch-

schule Mannheim entwickelten Innovation.
Der Geschäftsführer des Netzwerks Smart
Production und Clustermanager in der Wirt-
schaftsförderung Mannheim, Georg Pins, er-
klärt die Entstehung des Sensorwürfels:
„Nach der Eröffnung des Smart Production
Demonstrator ist der ’Mannheim Cube’ nun
ein zweiter großer Meilenstein, der die Inn-
ovations- und Kooperationskraft der Region
und des Netzwerks im Besonderen zeigt.
Vom Forscher an der Hochschule Mannheim
über die Verfeinerung des Konzepts bis hin
zum Bau und Vertrieb – die gesamte Wert-
schöpfungskette ist ’powered by’ Netzwerk
und Region.“ Stefan Bley vom Netzwerk
Smart Production bei der Wirtschaftsförde-
rung Mannheim und maßgeblicher Treiber
des Sensorwürfels auf dem Weg zur Markt-
reife ergänzt: „In einem Telefonat mit CE-
MOS entstand die Idee, dass der CO2-Sen-
sor aus dem Smart Production Demonstra-
tor auch als CO2-Ampel dienen könnte. Am
Tag darauf kam vom CEMOS die nächste
Idee: Wir haben einen weiteren Sensor, der
im Würfel – richtig verbaut – Atem-Aerosole
messen könnte. Wenige Tage später war die
Vorserienfertigung bei ProxiVision angesto-
ßen und der Vertriebspartner Nevoox Euro-
pe GmbH schon dabei, den Produktkatalog
zu erweitern. So sieht lebendige Netzwerk-
arbeit aus.“ |ps

Herausgeber: Stadt Mannheim
Chefredaktion: Christina Grasnick (V.i.S.d.P.)
Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen die inhaltliche Verantwortung für ihre
Beiträge.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Redaktion: Laura Braunbach,
E-Mail: amtsblattmannheim@wochenblatt-mannheim.de
Druck: Druck- und Versanddienstleistungen Südwest GmbH, 67071 Ludwigshafen
Verteilung: PVG Ludwigshafen; zustellreklamation@wochenblatt-mannheim.de oder
Tel. 0621 127920. Das AMTSBLATT MANNHEIM erscheint wöchentlich mittwochs/don-
nerstags außer an Feiertagen. Das AMTSBLATT MANNHEIM wird kostenlos an alle er-
reichbaren Mannheimer Haushalte verteilt. Sofern eine Zustellung des Amtsblattes auf-
grund von unvorhersehbaren Störungen nicht erfolgt sein sollte, kann das jeweils aktu-
elle Amtsblatt im Rathaus in E 5 und bei den einzelnen Bürgerservices der Stadt
Mannheim abgeholt werden. Die Adressen der
Bürgerservices können erfragt werden unter der Rufnummer 115.

IMPRESSUM AMTSBLATT

Lebensechte Rekonstruktion eines Mammuts. FOTO: REBECCA KIND

Mannheim Cube. FOTO: STADT MANNHEIM



mah_hp05_amtsb.03

25. Februar 2021 Seite 3

Grünabfallsammlung in Mannheim
Im Frühjahr werden Büsche und Hecken zu-
rückgeschnitten oder restliches Laub aus den
Beeten geholt. Dabei fallen Grünabfälle an,
die bei der kostenlosen Grünabfallsamm-
lung abgeholt werden. Diese läuft noch bis
26. März. Die jeweiligen Termine für die ein-
zelnen Stadtteile stehen im Abfallkalender
und sind online unter www.stadtraumser-
vice-mannheim.de abrufbar.

Der Grünschnitt landet anschließend auf
dem ABG-Kompostplatz Friesenheimer Insel
und wird zu hochwertigem Biokompost ver-
arbeitet. „Um die Qualität des Biokomposts
garantieren zu können, darf kein Plastik ent-
halten sein. Bitte legen Sie den Grünabfall im
kostenlosen Jutesack oder gebündelt bereit.
Plastiksäcke können wir leider nicht verwen-
den“, erklärt Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana
Pretzell. Denn Plastik wird bei der weiteren
Verarbeitung zu kleinsten Teilchen gehäck-
selt und das im Kompost enthaltene Mikro-
plastik könnte sich dann im Boden anrei-
chern.

Aus diesem Grund bittet der Stadtraum-
service:
1. Kostenlose Jutesäcke verwenden. Sie sind
bei beiden Recyclinghöfen und beim Kun-
dencenter des Stadtraumservice Mannheim
in der Käfertaler Straße 248 erhältlich.
2. Keinesfalls Plastiksäcke verwenden. Keine
Sammelgefäße wie Eimer oder handelsübli-
che Grünschnittbehälter bereitstellen. Sie
werden von den Müllwerkern nicht ausge-
leert und zurückgestellt.

3. Äste und Sträucher auf eine Länge von
höchstens 1,50 Meter kürzen und den Grün-
schnitt mit Schnüren aus Naturmaterialien
bündeln.
4. Den Grünschnitt am Abholtag bis 6.30 Uhr
am Fahrbahnrand platzieren.
5. Bitte beachten: Grünabfälle werden aus-
schließlich vom Grünabfallfahrzeug mitge-
nommen, nicht bei der Biotonnentour. Sie
dürfen nicht im Wald oder in öffentlichen

Grünanlagen entsorgt werden.
Wer die Grünabfallsammlung verpasst

hat, kann beim ABG-Kompostplatz Friesen-
heimer Insel auch größere Mengen abgeben.
Aus diesem Mannheimer Produkt entsteht
Biokompost. Er ist bei den Recyclinghöfen
und beim ABG-Kompostplatz erhältlich, ent-
weder im 40-Liter-Sack oder im 30-Liter-
Pfandeimer. Größere Mengen gibt es auch
lose. |ps

Landtagswahl am 14. März
Nur noch gute zwei Wochen bis zum Wahltag.
Alle Wahlberechtigten haben inzwischen ihre
Wahlbenachrichtigung erhalten. Wer bis jetzt
noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte
schnell das Wahlbüro anrufen und seinen Ein-
trag im Wählendenverzeichnis prüfen lassen.
Wer eingetragen ist, kann am Wahlsonntag, 14.
März, auch ohne Wahlbenachrichtigung mit
dem Ausweis wählen. Wer nicht eingetragen
ist, muss dies sofort berichtigen lassen, weil
sonst die Stimmabgabe nicht möglich wäre.

Viele Mannheimerinnen und Mannheimer
haben schon gewählt. Mehr als 40.000 Brief-
wahlanträge wurden bereits gestellt. Das ist
deutlich mehr als bei der Landtagswahl 2016.

Wahlbüro als „Lehrbetrieb“
Das Mannheimer Wahlbüro wird traditionell
als „Lehrbetrieb“ von Verwaltungsauszubild-
enden der Stadt Mannheim geführt. Betreut
und angeleitet wird es von zwei erfahrenen
Kräften des Fachbereichs Demokratie und
Strategie.

Die sehr selbstständige und verantwor-
tungsvolle Arbeit im jungen Team macht den
Auszubildenden viel Freude, die sie stets auch
an die Kundinnen und Kunden weitergeben.
Gleichzeitig erwerben sie wichtige Kenntnisse
und Erfahrungen für ihren Beruf. Das gute Ar-
beitsklima und die hohe Kundenzufriedenheit
sind das Markenzeichen des Mannheimer
Wahlbüros.

Das junge Team des Wahlbüros betreut
auch den Telefon-Sammelanschluss 0621/293-
9566 (Fax 0621/293-9590), die „Wahlhotline“
der Stadt. Die jungen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurden gut vorbereitet und beant-
worten gerne alle Fragen zur Wahl – nur Wahl-
empfehlungen geben sie keine. Das Wahlbüro
ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und
donnerstags bis 18 Uhr sowie in der Woche vor
der Wahl täglich bis 18 Uhr geöffnet. Wahlin-
formationen gibt es auch im Internet unter
www.mannheim.de/wahlen.

Corona-Verordnung
In § 10a der Corona-Verordnung des Landes
wurden zuletzt wichtige Regeln für die Wahl-
abwicklung in den Wahllokalen getroffen. Die
Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die
folgenden Punkte zu beachten:

Zur Teilnahme an der Wahl sind Wahlhel-
fende, Wählerinnen und Wähler von Aus-
gangsbeschränkungen aufgrund des Infekti-
onsschutzgesetzes befreit.

Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen
untersagt, die
- in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus in-
fizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage
vergangen sind,
- typische Symptome einer Infektion mit dem
Corona-Virus, namentlich Fieber, trockener
Husten oder Störung des Geschmacks- oder
Geruchssinns, aufweisen,
- keine Maske tragen, ohne dass eine Ausnah-
me vorliegt,
- die Wahl beobachten möchten, aber nicht zur
Angabe aller erforderlichen Kontaktdaten be-
reit sind.

Im Wahlgebäude muss eine medizinische
Maske oder eine Maske getragen werden, die
den Standards FFP2, KN95, N95 entspricht
oder vergleichbare Standards erfüllt. Diese
Verpflichtung besteht nicht für
- Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebens-
jahr
- Personen, die durch ärztliche Bescheinigung
nachweisen, dass ihnen das Tragen einer Mas-
ke aus gesundheitlichen Gründen nicht mög-
lich ist, oder das Tragen aus sonstigen zwin-
genden Gründen nicht möglich oder zumutbar
ist.

Zu anderen Personen ist ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhalten.

Vor dem Betreten des Wahlraums muss sich
jede Person die Hände desinfizieren. Die Mög-
lichkeit dazu ist im Eingangsbereich der Mann-
heimer Wahlgebäude geschaffen.

Personen, die sich auf Grundlage des Öf-
fentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude auf-
halten, sind zur Bereitstellung der Kontaktda-
ten (Vorname, Nachname, Anschrift, Datum
und Zeitraum der Anwesenheit und Telefon-
nummer) verpflichtet. Entsprechende Formu-
lare werden von den Wahlvorständen bereit-
gehalten.

Personen, die sich auf Grundlage des Öf-
fentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude auf-
halten, und bei denen für das Tragen der Mas-
ke eine Ausnahme vorliegt, dürfen sich in den
Wahlräumen zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, zwi-
schen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr längs-
tens 15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen
für längstens 15 Minuten. Zu den Mitgliedern
des Wahlvorstands und den Hilfskräften muss
jeweils ein Mindestabstand von zwei Metern
eingehalten werden.

Die Wahlberechtigten werden gebeten, zu
beachten, dass sich die Regelungen bis zum
Wahltag noch ändern können. |ps

Europäische Union
stärkt regionalen Arbeitsmarkt

Die COVID-19-Pandemie hat auch in Ba-
den-Württemberg das Wirtschaftswachs-
tum und die Beschäftigung negativ beein-
flusst. Die unmittelbaren und mittelbaren
Wirkungen werden in den nächsten Jahren
zu spüren sein. Hier setzt ein zusätzliches
Programm im Rahmen des Europäischen
Sozialfonds (ESF) an. „Es freut uns, dass die
Europäische Union uns bei der Bekämpfung
der Pandemiefolgen mit Mitteln für den re-
gionalen Arbeitsmarkt stärkt“, so Wirt-
schafts- und Sozialbürgermeister Michael
Grötsch. „Es gibt Zielgruppen, beispiels-
weise einen Teil der Schülerinnen und
Schüler, die jetzt über einen bestimmten
Zeitraum eine besondere Unterstützung
benötigen.“

Für 2021 und 2022 stehen Mannheim
610.000 Euro aus Mitteln des EU-REACT-
Programms des ESF aus dem Kontingent
des Ministeriums für Soziales und Integrati-
on Baden-Württemberg zur Verfügung. Be-
sondere Berücksichtigung sollen folgende
Zielgruppen finden: Arbeitsmarktferne, oft
mit mehreren Vermittlungshemmnissen
belastete Langzeitarbeitslose beziehungs-

weise Langzeitleistungsbeziehende sowie
schulpflichtige junge Menschen mit dem
Ziel der Vermeidung von Schulabbruch und
Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

„Für den Arbeitsmarkt in Mannheim ist
es jetzt besonders wichtig, dass junge Men-
schen nicht beim Übergang in eine Ausbil-
dung verloren gehen. Auch bei den Lang-
zeitarbeitslosen gibt es Menschen, die
durch die Pandemie noch stärker von der
Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt betroffen
sind“, so Grötsch. „Es freut mich, dass der
Arbeitskreis ESF Mannheim hier wieder mit
den bewährten Strukturen partnerschaft-
lich geeignete Maßnahmen identifizieren
wird.“

Mit dem Regionalen Arbeitskreis ESF
Mannheim wurde ein Grundlagenpapier
unter Federführung des Fachbereichs für
Wirtschafts- und Strukturförderung für die
Förderjahre 2021/2022 entwickelt. Der ESF
ist das zentrale EU-Finanzierungsinstru-
ment für die Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-
tik. Anträge für das EU-REACT-Programm
sind bis spätestens 31. März bei der Landes-
kreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)

einzureichen. Die Projektlaufzeit ist ab 1. Ju-
ni 2021 bis maximal 31. Dezember 2022 vor-
gesehen. Mit dem Querschnittsziel
„Gleichstellung von Frauen und Männer“
ist es möglich, gerade Mädchen und Frauen
bei der Bewältigung der Pandemie zu unter-
stützen. Mit dem Querschnittsziel „Chan-
cengleichheit und Nichtdiskriminierung“
wird die Integration verschiedener Ziel-
gruppen nachhaltig unterstützt.

Weitere Informationen sowie das Grund-
lagenpapier erhalten Bildungseinrichtun-
gen und Beschäftigungsträger bei der Ge-
schäftsführung des Arbeitskreises ESF beim
Fachbereich für Wirtschafts- und Struktur-
förderung der Stadt Mannheim unter den
Telefonnummern 0621/293-2049 oder 293-
3355, per E-Mail an Harald.Pfeiffer@mann-
heim.de oder Rolf.Schaefer@mannheim.de
oder auf der Internetseite www.mann-
heim.de/wirtschaft-entwickeln/foerder-
gelder-vom-europaeischen-sozialfonds.

Weitere wichtige Hinweise zum Europäi-
schen Sozialfonds sind auf der ESF-Inter-
netseite des Landes Baden-Württemberg
unter www.esf-bw.de verfügbar. |ps

Filmfriend und
Freegal Music kennenlernen

Beim Medienmittwoch am 3. März um 17 Uhr
werden die Streaming-Dienste Filmfriend
und Freegal Music vorgestellt. Die Veran-
staltung findet virtuell über die Plattform
BigBlueButton statt. Mit dem Filmstrea-
ming-Dienst Filmfriend haben Kundinnen
und Kunden kostenlos mit ihrem gültigen
Bibliotheksausweis Zugriff auf rund 2.000
Filme und Serien. Filmfriend bietet deutsche
Filme, internationale Filmklassiker, Kurzfil-
me, Serien und Dokumentarfilme sowie ein
Angebot für Kinder und Jugendliche – unbe-
grenzt und ohne Werbung. Der Musikstrea-
ming-Dienst Freegal Music bietet zirka 13
Millionen Songs und über 40.000 Musikvi-
deos, die ebenfalls kostenlos genutzt wer-
den können. Mit der Freegal Music-App oder
über den Internetbrowser besteht die Mög-
lichkeit, drei Stunden Musik am Tag zu strea-
men und drei Songs pro Woche herunterzu-
laden.

Spielerisch Programmieren lernen kön-
nen schon Vor- und Grundschulkinder. Beim
Medienmittwoch am 10. März um 17 Uhr
werden virtuell über die Plattform BigBlue-
Button verschiedene Roboter, Micro-Con-
troller und Programme vorgestellt, die ein-
fach zu verstehen sind und Spaß machen. Al-
le vorgestellten Angebote sind Teil der Tech-
noTHEK und können mit einem Bibliotheks-
ausweis für vier Wochen ausgeliehen wer-
den. Der Medienmittwoch richtet sich an
(Groß-)Eltern sowie Pädagoginnen und Päd-
agogen.

Für die Teilnahme an diesen Veranstaltun-
gen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich,
per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de oder per Telefon unter
0621/293-8933. Mehr Informationen finden
sich auf der Homepage www.stadtbiblio-
thek-mannheim.de unter der Rubrik „Digita-
le Angebote“. |ps

Bereitschaftspflegefamilien für die Kleinsten gesucht
Kinder bis sechs Jahre, die aufgrund einer
akuten Krisensituation nicht in ihren Famili-
en bleiben können, werden bis zur Klärung
der familiären Verhältnisse zeitlich befris-
tet in einer Bereitschaftspflegefamilie be-
treut. Das Jugendamt Mannheim sucht Fa-
milien, die vorwiegend Säuglinge und Klein-
kinder für eine befristete Zeit aufnehmen.
Damit helfen sie den betroffenen Säuglin-

gen und Kleinkindern, während das Jugend-
amt die krisenhaften familiären Verhältnis-
se der Eltern überprüft, Rückkehroptionen
zu ihnen abwägt oder Unterbringungsalter-
nativen in langfristige Pflegefamilien einlei-
tet. Ein Informationsgespräch für an der Be-
reitschaftspflege interessierte Familien
wird am Donnerstag, 4. März, ab 18 Uhr an-
geboten.

Interessierte werden um vorherige An-
meldung beim Team des Pflegekinder-
diensts im Fachbereich Jugendamt und Ge-
sundheitsamt per E-Mail an pflegekinder-
dienst@mannheim.de gebeten. Die Modali-
täten für das Informationsgespräch werden
anschließend mitgeteilt. Zusätzliche Infor-
mationen zur Bereitschaftspflege gibt es
unter www.mannheim.de/pflegekind. |ps

Special Olympics Baden-Württemberg

Es sollten die größten Landesspiele wer-
den, die je in Baden-Württemberg stattge-
funden haben: Zu den Landes-Sommer-
spielen in Mannheim hatte Special Olym-
pics Baden-Württemberg mit etwa 1.100
Teilnehmenden gerechnet. Pandemiebe-
dingt werden es jedoch voraussichtlich
weniger Sportlerinnen und Sportler mit
geistiger und mehrfacher Behinderung als
erwartet. Dennoch geben die aktuellen
Entwicklungen die Hoffnung, dass die
Landes-Sommerspiele planmäßig vom 15.
bis 18. Juni in Mannheim stattfinden kön-
nen.

„Dass Mannheim als Austragungsort
der größten Sportbewegung für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung
ausgewählt wurde, ist ein wichtiger Schritt

hin zu einer langfristig etablierten Inklusi-
on in der Mannheimer Sport- und Vereins-
welt. Deswegen tun wir alles dafür, dass
die Umsetzung trotz der Corona-Pande-
mie und unter Berücksichtigung der sich
immer verändernden Situation ermöglicht
wird. Natürlich steht dabei die Sicherheit
aller Beteiligten an oberster Stelle“, erläu-
tert Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.
Neben einem umfassenden Hygienekon-
zept heißt das auch, dass der Wettbe-
werbscharakter von Special Olympics ei-
nen kleineren Stellenwert erhält und das
gemeinsame Sporttreiben und Wiederse-
hen in den Fokus rückt. So ist die Teilnah-
me an den Landes-Sommerspielen 2021
auch ohne ein vorheriges Training mög-
lich, auf das die Athletinnen und Athleten

Landes-Sommerspiele 2021 weiterhin in Mannheim geplant
teilweise ohnehin verzichten mussten.
Auf die Teilnahmepflicht als Anerken-
nungswettbewerb für die nationalen Wett-
kämpfe in Berlin 2022 wird ebenfalls ver-
zichtet.

In Anbetracht der auch vermutlich im
Sommer noch geltenden Kontaktbe-
schränkungen für große Personengruppen
ist geplant, das Rahmenprogramm mit
neuen Konzepten für Teilnehmende und
Gäste zu ermöglichen. Die Eröffnungs-
und Abschlussfeier sowie eine Athleten-
disko sollen nach dem Vorbild bereits er-
folgreich gefeierter digitaler Events umge-
setzt werden.

Doch nicht nur das Rahmenprogramm,
sondern auch die Durchführung der Sport-
arten erfolgt auf eine neue Weise, sodass

eine Vermischung der Athletinnen und
Athleten der einzelnen Sportarten verhin-
dert wird und Kontakte reduziert werden.
Hierfür werden die Austragungszentren
räumlich deutlich voneinander getrennt.
Ermöglicht durch einen engen Austausch
zwischen Special Olympics, der Stadt
Mannheim, den Sportstättenbetreibern
und den zuständigen Behörden kann das
Hygiene- und Abstandskonzept den je-
weils gültigen Verordnungen angepasst
werden. Auch für das wettbewerbsfreie
Angebot sind aktuell Konzepte in Planung,
damit auch hier eine möglichst kontaktar-
me Teilnahme ermöglicht werden kann.

Angesichts der Corona-Pandemie fallen
wichtige Helfergruppen aus. Daher brau-
chen die Veranstalter noch dringender als

sonst die Hilfe von offenen und motivier-
ten Menschen. Mit einer ersten Verschie-
bung der Anmeldefristen konnten bereits
mehr interessierte Athletinnen und Athle-
ten mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung sowie Helferinnen und Helfern ge-
wonnen werden. Mit der Anpassung der
Anmeldefrist können sich bisher Unent-
schlossene noch bis zum 26. März für eine
Teilnahme entscheiden. |ps

Weitere Informationen:

Detailliertere Informationen für Helferin-
nen und Helfer sind auf der Homepage der
Veranstaltung unter https://mannheim-
2021.specialolympics.de zu finden, hier ist
auch eine Online-Anmeldung möglich.

Die Grünabfälle werden bis zum 26. März abgeholt. FOTO: STADT MANNHEIM
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Klimaschutzagentur macht alte Laptops wieder fit

Zehntausenden von Kindern und Jugendli-
chen fehlt die technische Ausstattung, um
am Homeschooling teilzunehmen. Die Klima-
schutzagentur Mannheim ruft daher Privat-
personen und Unternehmen auf, aussortierte
Laptops für Mannheimer Schülerinnen und
Schüler zu spenden. Diese werden professio-
nell aufgerüstet und weitergegeben. Unter
dem Motto „Raus aus der Schublade, rein in
den Unterricht“ findet die Sammlung anläss-
lich der diesjährigen Earth Hour am 27. März
statt und soll auf die Win-win-Situation für
Mensch und Umwelt aufmerksam machen.

Jeder kennt es: Ein Laptop, der mit der Zeit
immer langsamer und schließlich ersetzt
wird. Daraufhin liegt der alte Laptop viele

Jetzt Laptop für den guten Zweck spenden
Jahre ungenutzt in einer Schublade. Es geht
um ausgediente und aussortierte Geräte, die
defekt oder einfach nur aus der Mode gekom-
men sind. Dabei lässt sich diesen mit dem
richtigen Knowhow relativ leicht neues Le-
ben einhauchen. Gemeinsam mit IT-Fachper-
sonal werden zunächst alle alten Daten auf
dem Laptop gelöscht und anschließend das
Gerät fit für den neuen Gebrauch gemacht.
Die Laptops werden dann an Mannheimer
Schülerinnen und Schüler, denen es an tech-
nischer Ausrüstung zur Teilnahme am
„Homeschooling“ fehlt, gespendet.

Die gespendeten Geräte sollten nicht viel
älter als fünf Jahre sein und mindestens 2 GB
Arbeitsspeicher haben. Nur so kann gewähr-

leistet werden, dass die Laptops wieder fit für
den Schulgebrauch werden und die Schüle-
rinnen und Schüler damit erfolgreich am On-
line-Unterricht teilnehmen können. Aussor-
tierte Geräte können von Montag bis Don-
nerstag von 9 bis 16 Uhr in der Klimaschutz-
agentur Mannheim in D 2, 5-8 abgegeben
werden. Die Klimaschutzagentur Mannheim
verbindet die Laptop-Sammelaktion mit der
diesjährigen Earth Hour.

Seit 2006 heißt es am letzten Samstag im
März „Licht aus! Klimaschutz an!“. Als globa-
les Zeichen für den Schutz unseres Planeten
gehen dann im Rahmen der Earth Hour wie-
der die Lichter unzähliger Gebäude und Se-
henswürdigkeiten aus. Auch in Mannheim

wird am 27. März wieder symbolisch der
Schalter umgelegt und die Beleuchtung vie-
ler Sehenswürdigkeiten und weiterer be-
kannter Gebäude für eine Stunde ausge-
schaltet. Bereits seit 2012 beteiligt sich die
Quadratestadt an der weltweiten Klima-
schutzaktion. Die Klimaschutzagentur Mann-
heim nutzt diesen Tag, um auf weitere Mög-
lichkeiten zum nachhaltigen Handeln auf-
merksam zu machen. Alle Privatpersonen
und Unternehmen in Mannheim sind einge-
laden, sich zu beteiligen und sich unter der
Telefonnummer 0621/86248410, per E-Mail
an info@klima-ma.de oder unter www.klima-
ma.de/nachhaltig-leben/earth-hour-2021 an-
zumelden. |ps

Deutsch-türkische
Vorlesestundeonline

In der Reihe „Colibri – interkulturelle Ange-
bote der Stadtbibliothek Mannheim“ findet
am Donnerstag, 11. März, ab 15 Uhr eine bilin-
guale Vorlesestunde online live in den Spra-
chen Deutsch und Türkisch mit Burcu Kirkic
und Caroline Gallicchio statt. Vorgelesen
wird Katharina E. Volks und Antje Flads Bil-
derbuch „Der schlaue kleine Elefant“ / „Akilli
kücük fil“, übersetzt ins Türkische von Eda
Hirschberg, abwechselnd in beiden Spra-
chen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine
Anmeldung entweder per E-Mail an stadtbi-
bliothek.kinderbibliothek@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-8916 ist er-
forderlich. |ps

STADT IM BLICK

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit
amDienstag, den 02.03.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
anmelden. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Sportlerehrung 2020
2 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat

der Stadt Mannheim ohne Aussprache
3 Anfragen
4 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Integrationsausschusses
amDonnerstag, den 04.03.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal Stadthaus N 1,
68161Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
anmelden. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Projekt „REFIT – Regionale Förderung von Inklusion undTeilhabe“ von (zugewanderten) Roma
2 Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben inVielfalt – Sachstandsbericht zum Förderjahr

2020
und
Handlungsempfehlungen zur Stärkung der kulturellenTeilhabe

3 Ergebnisbericht zur 2. Ausschreibung des kommunalen Aktionsfonds gegen Rechtsradikalis-
mus, Antisemitismus, Antiziganismus undMuslimfeindlichkeit

4 GewährungvonZuschüssengemäßden „RichtlinienderStadtMannheimzur Integrationsförde-
rung“ Förderung 2019

5 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache

6 Anfragen
7 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses
amMittwoch, den 03.03.2021 um 16:00 Uhr

- perVideokonferenz -

Die Sitzung wird per Livestream in den RaumSwansea, Stadthaus N 1, übertragen.
Aufgrund begrenzter Kapazitäten bitten wir um Anmeldung unter 15ratsangelegenheiten@mann-
heim.de.

Tagesordnung:
1 Darstellung der Kulturverwaltung, wie die Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden in Mann-

heim durch die nächstenWochen undMonate begleitet werden können, welche Hilfsangebote
vorgesehen sind und welcher finanzielle Aufwand damit verbunden ist.

2 Ausführlicher Bericht des NTM und der Kulturverwaltung über den aktuellen Stand der Planun-
gen zur Sanierung und des damit zusammenhängenden Spielbetriebs während der Schlie-
ßung.

Bekanntmachung
des Kreiswahlleiters desWahlkreises 275 Mannheim über die Einreichung

von Kreiswahlvorschlägen für die
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2769) den 26. Septem-
ber 2021 alsWahltag bestimmt.

Die Durchführung der Bundestagswahl richtet sich nach demBundeswahlgesetz (BWG) und der
Bundeswahlordnung (BWO).
Aufgrund von § 32BWO fordere ich hiermit zurmöglichst frühzeitigenEinreichung von Kreiswahl-
vorschlägen auf.
Dazu weise ich auf Folgendes hin:

1.Wahlvorschlagsrecht und Anzeige derWahlbeteiligung

1.1Wahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 BWGvon Parteien und nachMaßgabe des § 20 von
Wahlberechtigten (nachstehend als „andere Kreiswahlvorschläge“ bezeichnet) eingereicht werden.

1.2Parteien, die imBundestagoder in einemLandtag seit deren letzterWahlnichtaufgrundeigener
Wahlvorschläge ununterbrochenmit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als
solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 21. Juni 2021 bis 18.00

Uhr demBundeswahlleiter ihreBeteiligung an derWahl schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss aufgrund der Beteiligungsanzeige ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Ab-
satz 2 Satz 1 BWG). Der Bundeswahlleiter hat seinen Sitz im Statistischen Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189Wiesbaden (Tel.: 0611/75-4863,Telefax: 0611/72-4000, E-Mail:
post@bundeswahlleiter.de. Die Anzeigemuss denNamen der Partei enthalten und vonmindestens
dreiMitgliedern desBundesvorstandes, darunter demVorsitzenden oder seinemStellvertreter, per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der
Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftli-
che Satzung und das schriftliche Programmder Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemä-
ße Bestellung desVorstandes sind der Beteiligungsanzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nach-
weise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden
(§ 18 Absatz 2 Satz 6 BWG).

1.3 Eine Partei kann in jedemWahlkreis nur einenKreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Absatz 5
BWG).

2. Frist für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge

2.1 Kreiswahlvorschläge sind baldmöglichst, spätestens jedochbis zum Montag, 19. Juli 2021 um
18.00 Uhr bei der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters (Tel. 293-9566) einzureichen (§ 19 BWG).
Sie sollenmöglichst frühzeitig eingereicht werden, damit etwaige behebbareMängel noch rechtzei-
tig beseitigt werden können (§ 25 BWG):

Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters,
Fachbereich Demokratie und Strategie
Rathaus E5, Zimmer 28
68159Mannheim
wahlbuero@mannheim.de
0621 293 9651

2.2 Später eingehende Kreiswahlvorschlägemüssen zurückgewiesen werden (§ 26 Absatz 1 Satz
2Nr. 1BWG). Es genügt nicht, wenn sie vor diesemZeitpunkt zwar zur Post aufgegeben, demKreis-
wahlleiter aber noch nicht zugestellt sind.

3. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

3.1 Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einesBewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann
nur in einemWahlkreis und hier nur in einemKreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber
kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung
ist unwiderruflich.

3.2 Kreiswahlvorschläge von Parteienmüssen vonmindestens drei Mitgliedern desVorstandes des
Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von denVorständen der nächst-
niedrigenGebietsverbände, in deren Bereich derWahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichendenVorstandes genügen, wenn er innerhalb der
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, demSatz 1 entsprechen-
deVollmacht der anderen beteiligtenVorstände vorliegt. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 ge-
nannten Parteienmüssen außerdem vonmindestens 200Wahlberechtigten desWahlkreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dieWahlberechtigungmuss im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Das Er-
fordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minder-
heiten

3.3 Andere Kreiswahlvorschlägemüssen vonmindestens 200Wahlberechtigten desWahlkreises
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, dieWahlberechtigungmuss im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Bei
anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner desWahlvorschlages ihre Unterschriften
auf demKreiswahlvorschlag (Anlage 13 BWO) selbst zu leisten.

3.4 Kreiswahlvorschläge von Parteienmüssen denNamen der einreichenden Partei und, sofern sie
eineKurzbezeichnungverwendet, auchdiese, andereKreiswahlvorschlägeeinKennwort enthalten.

3.5 Die Kreiswahlvorschläge sollen nach demMuster der Anlage 13 BWO eingereicht werden. Sie
müssen den Namen der einreichenden Partei (beiVerwendung einer Kurzbezeichnung auch diese)
bzw. – bei anderen Kreiswahlvorschlägen – deren Kennwort enthalten.

3.6 Die Bewerber/innenmüssenmit Familiennamen,Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum,
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) genau bezeichnet sein.

3.7 In jedemKreiswahlvorschlag sollen eineVertrauensperson und eine stellvertretendeVertrau-
enspersonmit Namen und Anschrift angegeben werden.Wenn dies fehlt, gilt der/die erste Unter-
zeichnende des Kreiswahlvorschlags alsVertrauensperson und der/die zweite als stellvertretende
Vertrauensperson. Es wird empfohlen, auch die kurzfristige Erreichbarkeit derVertrauenspersonen
per E-Mail und/oderTelefon sicherzustellen, umFragen schnell und unkompliziert klären zu können.

3.8 Muss ein Kreiswahlvorschlag vonmindestens 200Wahlberechtigten desWahlkreises unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften ausschließlich auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14
BWO zu erbringen. Bei der Anforderung der Formblätter nach Anlage 14 BWO oder einer entspre-
chenden Druckvorlage sind Familienname,Vornamen, Anschrift (Hauptwohnung) des/der vorzu-
schlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. BeiWahlvorschlägen von Parteien sind außer-
dem deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des/der
Bewerbers/Bewerberin in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinenVertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.
Neben der persönlichen und handschriftlichen Unterschrift und demTag der Unterzeichnung sind
Familienname,Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des/der Unterzeich-
ners/Unterzeichnerin auf dem Formblatt anzugeben. DieWahlberechtigung des/der Unterzeich-
ners/in im betreffendenWahlkreis muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei
Einreichung desWahlvorschlags nachzuweisen. Der Nachweis ist durch eine Bescheinigung der
Gemeindebehörde, bei der der/die Unterzeichner/in in dasWählerverzeichnis einzutragen ist, auf
demFormblatt oder gesondert zu erbringen; gesonderteBescheinigungen sind bei Einreichungdes
Kreiswahlvorschlagsmit den zugehörigen Unterstützungsunterschriften zu verbinden.

Jede/rWahlberechtigte kann nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; unterzeichnet jemand
mehrere Kreiswahlvorschläge, so sind alle seine/ihre weiteren Unterschriften ungültig. Kreiswahl-
vorschläge vonParteiendürfenerst nachAufstellungderBewerberin/desBewerbers durcheineMit-
glieder- oderVertreterversammlungunterzeichnetwerden.Vorher geleisteteUnterschriften sindun-
gültig.

3.9 DemKreiswahlvorschlagmüssen beigefügt werden:
- die Zustimmungserklärung des/der vorgeschlagenen Bewerbers/Bewerberin nach demMus-
ter der Anlage 15 BWO;
- dieWählbarkeitsbescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde oder, bei Bewerbern/Be-
werberinnenmit Auslandswohnsitz, des Bundesministeriums des Innern, nach demMuster der
Anlage 16 BWO;
- bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be-
schlussfassung derMitglieder- oderVertreterversammlung (sieheNr. 4.2) nach demMuster der
Anlage 17 BWO (im Falle eines Einspruchs auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die

wiederholte Abstimmung) mit denVersicherungen an Eides statt nach demMuster der Anlage
18 BWO;
- bei Kreiswahlvorschlägen, die vonmindestens 200Wahlberechtigten unterzeichnet sein müs-
sen, die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften vonWahlberechtigtenmit den Be-
scheinigungen der zuständigen Gemeindebehörden über dieWahlberechtigung der Unter-
zeichner/innen entweder auf dem Formblatt für die Unterstützungsunterschrift selbst oder als
gesonderte Bescheinigung nach der Anlage 14 BWO.

3.10Die vorstehend genanntenVordruckewerden auf Anforderung – aufWunsch auch elektronisch
– kostenlos vonmir zurVerfügung gestellt.

4. Aufstellung von Parteibewerber(n)/innen

4.1 Als Bewerber einer Partei kann in einemKreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mit-
glied einer anderen Partei ist und in einerVersammlung der wahlberechtigtenMitglieder der Partei
imWahlkreis oder in einerVersammlung der von den wahlberechtigtenMitgliedern der Partei im
Wahlkreis aus ihrer Mitte gewähltenVertreter/innen in geheimer Abstimmung hierzu gewählt wor-
den ist. Jede/r stimmberechtigteVersammlungsteilnehmer/in ist vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
ber(n)/innen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustellen.
Auf § 21 BWGwird verwiesen. Im Übrigen gilt die Parteisatzung (Wahl derVertreterversammlung,
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oderVertreterversammlung,Verfahren der Be-
werberwahl).

4.2 Eine Ausfertigung der Niederschrift über dieWahl des/der Bewerber(s)/in mit Angaben über Ort
und Zeit derVersammlung, die Form der Einladung, die Zahl der erschienenenMitglieder und das
Ergebnis der Abstimmung ist mit demKreiswahlvorschlag einzureichen (Anl. 17 BWO). Hierbei ha-
ben der/die Leiter/in derVersammlung und zwei von diesem/dieser bestimmteTeilnehmer/innen ge-
genüber demKreiswahlleiter anEides statt zu versichern, dassdieAnforderungenzurBewerberauf-
stellung nach § 21 Abs. 3 Satz 1 bis 3 BWG beachtet worden sind (Anl. 18 BWO).Vordrucke hierfür
werden vonmir kostenfrei zurVerfügung gestellt.

4.3 Nach der neuen Regelung des § 52 Absatz 4 BWGwurde das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat ermächtigt, im Falle einer Naturkatastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses
höherer Gewalt durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des Bundestages von den wahlrechtli-
chen und ggf. satzungsrechtlichen Bestimmungen über die Aufstellung vonWahlbewerbern abwei-
chende Regelungen zu treffen, um die Benennung vonWahlbewerbern ohneVersammlungen, so-
weit erforderlich, zu ermöglichen. Hiervon hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat unter Berücksichtigung des Beschlusses des Deutschen BundestagesGebrauch gemacht und
dieVerordnung über die Aufstellung vonWahlbewerbern und dieWahl derVertreter für dieVertreter-
versammlungen für dieWahl zum20.DeutschenBundestagunter denBedingungenderCOVID-19-
Pandemie (COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung) erlassen. DieVerordnung ist am 3.
Februar 2021 in Kraft getreten (BGBl. I S. 115). Einzelheiten zur Bewerberaufstellung nach der CO-
VID-19-Wahlbewerber-aufstellungsverordnung können demVerordnungstext (abrufbar unter
https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/00845cdd-4b57-4336-b850-30e0e19dc9c9/covid-19-
wahlbewerberaufstellungsverordnung.pdf) sowie den Hinweisen zur Anwendung der COVID-19-
Wahlbewerberaufstellungs-verordnung des Bundeswahlleiters, die unter dem Link
https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/3798f833-2590-4843-9a7d-6e17de63c0f2/btw21_hin-
weise-covid-19-wahlbewerberaufstellungs-vo.pdf abrufbar sind, entnommen werden.

5. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen

5.1 Nach Einreichung können Kreiswahlvorschläge durch gemeinsame schriftliche Erklärung der
Vertrauensperson und der stellvertretendenVertrauensperson zurückgenommen werden, solange
nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein vonmindestens 200Wahlberechtigten unterzeich-
neter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner/innen durch persönliche
handschriftliche Erklärung zurückgenommen werden.

5.2 Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame schriftli-
che Erklärung derVertrauensperson und der stellvertretendenVertrauensperson und nur dann ge-
ändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder dieWählbarkeit verliert. Mängel können nach Ablauf
der Einreichungsfrist nur noch bei an sich gültigenWahlvorschlägen behoben werden.

5.3 Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung der Kreiswahlvorschlä-
ge, die am 30. Juli 2021 erfolgen wird, ist jede Zurücknahme, Änderung oder Mängelbeseitigung
ausgeschlossen.

6. Sonstiges

6.1 Es wird empfohlen, mit der Einreichung der Kreiswahlvorschläge nicht bis zum letztenTag der
Einreichungsfrist zu warten, damit bei eventuellen Mängeln der Kreiswahlvorschlag nachMöglich-
keit noch innerhalb der vorgeschriebenen Frist den gesetzlichen Erfordernissen entsprechend be-
richtigt bzw. ergänzt werden kann.

6.2 Anfragen über sonstige Einzelheiten oder wegen Zweifeln bei der Aufstellung und Einreichung
von Kreiswahlvorschlägen können direkt an die Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters (siehe Nr. 2.1)
gerichtet werden.

6.3 Soweit Erklärungen persönlich und handschriftlich unterzeichnet und bei der zuständigen Stelle
imOriginal eingereicht werdenmüssen, reicht es nicht aus, sie durchTelefax, Fernschreiben,Tele-
gramm oder in sonstiger Form (z. B. per E-Mail) zu übermitteln. Der Eingang von in dieser Form
übermittelten Unterlagen wahrt die vorgeschriebene Frist nicht.

6.4 Auf dieVerordnung der Landesregierung über infektionsschützendeMaßnahmen gegen die
Ausbreitung desVirus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung wird
hingewiesen. Diese ist unter www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung abrufbar.
6.5 Auf die COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung vom 28. Januar 2021 (BGBl. I S. 115)
wird hingewiesen, vgl. Ausführungen zu Nr. 4.3.

7. Hinweis zurWahlplakatierung

Bei derWahlwerbung sind die Plakatierungsrichtlinien der Stadt Mannheim in der jeweils gültigen
Fassung zu beachten. Zuständig ist die Event & PromotionMannheimGmbH (frühere Mannheimer
StadtreklameGmbH), Seckenheimer Landstraße 174, 68163Mannheim (Gelände Rhein-Neckar-
Flugplatz), Tel.: 0621/ 12 18 23-00, Fax: 0621/ 12 18 23-10, E-Mail: info@ep-ma.de. Um die Gleich-
behandlung allerWahlvorschläge gewährleisten zu können, müssen Standortwünsche für Großflä-
chentafeln imöffentlichenRaumoderAnmietungswünsche fürWerbeflächenderEvent&Promotion
MannheimGmbH dort bis 06.06.2021, 12.00 Uhr angemeldet werden, damit sie bei der erstenVer-
teilung berücksichtigt werden können.

Mannheim, 28.02.2021
Stadt Mannheim - Fachbereich Demokratie und Strategie
Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters
i. V.
Christian Hübel
Stellvertretender Kreiswahlleiter
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Die Stadt Mannheim - Gesundheitsamt - erlässt gemäß § 28 Absatz 1 i.V.m. § 28a Absätze 1 und 2
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 1 Absatz 6aVerordnung des Sozialministeriums über die
Zuständigkeitennachdem IfSG (IfSGZustV), § 20Absatz 1derRechtsverordnungder Landesregie-
rung über infektionsschützendeMaßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (Coro-
naVO) und § 35Satz 2, § 49Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), jeweils in den
zur Zeit geltenden Fassungen, folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Die Allgemeinverfügung vom 11.02.2021 wird mitWirkung für die Zukunft aufgehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt amTage nach ihrer Bereitstellung auf der Homepage der Stadt
Mannheim in Kraft.

Begründung:
Die vorgenannteAllgemeinverfügungwird gemäß§49Absatz 1 LVwVfGmitWirkung für die Zukunft
widerrufen.

Nach Ziffer 2 der Allgemeinverfügung vom 11.02.2021 wird diese aufgehoben, sobald die Sieben-
Tages-Inzidenz von 50, bezogen auf das Stadtgebiet Mannheim, an drei aufeinander folgendenTa-
gen unterschritten wurde. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Mannheim liegt nach den Zahlen des Lan-
desgesundheitsamtsBaden-Württemberg den 3.Tag in Folge unter demSchwellenwert von 50. Die
Allgemeinverfügung vom 11.02.2021 wird daher mitWirkung für die Zukunft aufgehoben.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. DerWiderspruch hat somit keine aufschiebendeWirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einenTag nach ihrer Bereitstellung auf der Homepage der Stadt Mann-
heim als bekannt gegeben und erhält zeitgleich ihreWirksamkeit.

Der vollständigeText der Allgemeinverfügungmit Begründung kann imFachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einesMonats nach BekanntgabeWiderspruch erhoben
werden. DerWiderspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161Mannheim, einzulegen.

Mannheim, den 19.02.2021

Dr. Peter Kurz

OffenesVerfahren nachVOB/A EU
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199Mannheim,
Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistungmittels elektronischerVergabe (eVergabe)
aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 28 – Bodenbelagsarbeiten, Kautschuk
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2021-0019
DieKommunikationerfolgt ausschließlichüber die eVergabe-Plattform.Bei technischenRückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH,Telefon 0621/3096-789Mannheim,

25.02.2021

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim
zurWahl des Landtags von Baden-Württemberg am 14. März 2021

in denWahlkreisen 35 (Mannheim I) und 36 (Mannheim II)

1.Wahlzeit
Am14.März 2021 findet dieWahl zum17. Landtag vonBaden-Württemberg statt. DieWahlzeit dau-
ert von 8 bis 18 Uhr.

2.Wahlbezirke
Der Stadtkreis Mannheim ist in dieWahlkreise Nr. 35 –Mannheim I (Stadtbezirke Käfertal, Neckar-
stadt-West, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Sandhofen, Schönau,Waldhof,Vogelstang,Wallstadt)
undNr. 36–Mannheim II (StadtbezirkeFeudenheim,Friedrichsfeld, Innenstadt /Jungbusch, Linden-
hof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzingerstadt/Oststadt, Seckenheim)
eingeteilt. Eswerden 117 allgemeineWahlbezirke und 63Briefwahlbezirke gebildet. In denWahlbe-
nachrichtigungen, die denWahlberechtigten bis zum 21.02.2021 übersandt worden sind, sind der
Wahlkreis, derWahlbezirk und derWahlraum genannt, in dem gewählt werden kann.
Die Briefwahlvorstände treffen sich zur Ergebnisermittlung des Briefwahlergebnisses ab 13.00 Uhr
für denWahlkreis 35 in derFriedrich-List-Schule,C6und für denWahlkreis 36 in derEberhard-Goth-
ein-Schule in U 2. Die Auszählung beginnt um 18 Uhr.

3. Hinweise zur Stimmabgabe imWahllokal
Wahlberechtigte können nur in demWahlraumdesWahlbezirks wählen, in dessenWählerverzeich-
nis sie eingetragen sind. Dies gilt nicht für die StimmabgabemitWahlschein (siehe Nr. 4). DieWäh-
lenden haben dieWahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepassmitzubringen,
dieWahlbenachrichtigung ist abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.Wählenden wird bei Betreten desWahlraums ein Stimm-
zettel ausgehändigt.

DerStimmzettel enthält jeweils unter fortlaufenderNummer denNamendesBewerbers undggf. des
Ersatzbewerbers der zugelassenenWahlvorschläge imWahlkreis.Wahlvorschlägen von Parteien
wird zudem der Name der Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei-
gefügt. Rechts von demNamen des jeweiligenWahlvorschlags ist ein Kreis für die Kennzeichnung
des Stimmzettels aufgebracht.

Wählendehaben jeweils eineStimme.DieStimmabgabeerfolgt durch dasEinsetzen einesKreuzes
in einen hinter einemWahlvorschlag befindlichen Kreis bzw. durch eine andere Art der Kennzeich-
nung desStimmzettels, die eindeutig zu erkennen gibt, für welchenWahlvorschlag sich entschieden
wurde.Eswird besonders darauf hingewiesen, dassdieStimmabgabeungültig ist, wennderStimm-
zettel eine Änderung, einenVorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die wählende Person hin-
weisenden Zusatz enthält.
Bei der Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung
befindet wie auch bei jeglichen anderweitigen Kennzeichnungen des Stimmzettelumschlags.

DerStimmzettelmuss vondenWählenden in einerWahlkabine desWahlraumsgekennzeichnet und
in derWeise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Stimmabgabe mitWahlschein/Briefwahl
Wählendemit einemWahlschein könnenanderWahl in demWahlkreis, für denderWahlschein aus-
gestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigenWahlbezirk diesesWahlkreises oder durch
Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vomWahlbüro im Rathaus E 5, 68159Mannheim einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichenWahlbriefum-

schlag beschaffen und seinen hellrotenWahlbrief mit demStimmzettel (im verschlossenen blauen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenenWahlschein so rechtzeitig zurücksenden, dass
dieser dort spätestens amWahltag, 14.März 2021, bis 18Uhr eingeht. DerWahlbrief kann dort auch
persönlich abgegeben oder in den Hausbriefkasten des Rathauses E 5 eingeworfen werden.

DerStimmzettel enthält jeweils unter fortlaufenderNummer denNamendesBewerbers undggf. des
Ersatzbewerbers der zugelassenenWahlvorschläge imWahlkreis.Wahlvorschlägen von Parteien
wird zudem der Name der Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei-
gefügt. Rechts von demNamen des jeweiligenWahlvorschlags ist ein Kreis für die Kennzeichnung
des Stimmzettels aufgebracht.

Wählendehaben jeweils eineStimme.DieStimmabgabeerfolgt durch dasEinsetzen einesKreuzes
in einen hinter einemWahlvorschlag befindlichen Kreis bzw. durch eine andere Art der Kennzeich-
nung desStimmzettels, die eindeutig zu erkennen gibt, für welchenWahlvorschlag sich entschieden
wurde.Eswird besonders darauf hingewiesen, dassdieStimmabgabeungültig ist, wennderStimm-
zettel eine Änderung, einenVorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die wählende Person hin-
weisendenZusatz enthält. Bei der Briefwahl gilt dies außerdem,wenn sich imStimmzettelumschlag
eine derartige Äußerung befindet wie auch bei jeglichen anderweitigen Kennzeichnungen des
Stimmzettelumschlags.

5.Wahlberechtigung
Wahlberechtigte können ihrWahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einenVertreter anstelle desWahlberechtigten ist unzulässig (§ 8Abs. 3 des Land-
tagswahlgesetzes).Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehin-
dert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vomWahlberechtigten/von der
Wahlberechtigten selbst getroffenenundgeäußertenWahlentscheidungbeschränkt. Unzulässig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmteWillens-
bildung oder Entscheidung des/derWahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). Außerdem ist die Hilfsperson
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wirdmit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen derWahlentscheidung des/derWahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerteWahlentscheidung des/derWahlberechtigten eine Stimme abgibt.
DerVersuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

6. Öffentlichkeit
DieWahlhandlung sowie die imAnschluss an dieWahlhandlung erfolgendeErmittlung undFeststel-
lung desWahlergebnisses imWahlbezirk sind öffentlich. Alle haben Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung desWahlgeschäfts möglich ist.

7. Hinweise zurWahlstatistik
In denWahlbezirken 081.11 und 125.71 (Wahlkreis 35 –Mannheim I) sowie in denWahlbezirken
011.32 und 172.31 (Wahlkreis 36 –Mannheim II) wird dieWahl im Rahmen der repräsentativen
Wahlstatistik nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen derWählerinnen undWähler ausgewer-
tet. Hierfür werden zwölf verschiedene Stimmzettel mit den Kennbuchstaben A bis M verwendet.
Andere Stimmzettel sind in diesenWahlbezirken nicht zugelassen. DasVerfahren ist in § 60 i. V. m.
§ 37 Abs. 1 Satz 2 und § 38 Abs. 1 Satz 3 des Landtagswahlgesetzes (LWG) geregelt. Es ist sicher-
gestellt, dass dasWahlgeheimnis nicht verletzt wird. DasWahlbüro erteilt gern weitere Auskünfte
zur gesetzlichenWahlstatistik: 293 9566, wahlbuero@mannheim.de.

Mannheim, den 25.02.2021
Fachbereich Demokratie und Strategie
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Wechsel von
Feudenheim nach Frankfurt

Mannheim. Nach zwölf Jah-
ren in Feudenheim wechselt
Pfarrer Dr. Alexander Bitzel
zum 1. März nach Frankfurt
Am Sonntag, 28. Februar um
11 Uhr findet in der Epiphani-
askirche ein Verabschie-
dungsgottesdienst mit Dekan
Ralph Hartmann statt.

Seit Oktober 2009 hat Pfarrer
Bitzel sich in Feudenheim als
Prediger und Seelsorger, als Be-
treuer der beiden evangelischen
Kitas in Feudenheim, des Eine-
Welt-Kreises und des Kinder-
gottesdienst-Teams einge-
bracht sowie in der Konfirman-
denarbeit. Neben seiner Tätig-
keit als Gemeindepfarrer habili-
tierte er sich im Fach Kirchen-
und Dogmengeschichte und

übernahm als Privatdozent
Lehraufträge an den Universitä-
ten Heidelberg und Hamburg.

Dr. Alexander Bitzel wird Gemeindepfarrer in Frankfurt – Abschied am 28. Februar

Die Feudenheimer Jahre, so
Ältestenkreisvorsitzende Gab-
riele-Sophie Klüter, „waren ge-

prägt durch Baustellen“ rund um
die Johanneskirche, das Bon-
hoefferhaus und die Epiphanias-
kirche. Über die Neubesetzung
der Pfarrstelle berät der Ältes-
tenkreis gemeinsam mit dem
Stadtkirchenrat.

Pfarrer Bitzel blickt mit „Er-
staunen und Dankbarkeit“ auf
seine Zeit in Feudenheim. Die
zwölf Jahre waren „keine lange,
sondern eine rasch vergangene
Zeit“, geprägt vom vielfältigen
gemeindlichen Leben und den
ehrenamtlich engagierten Men-
schen. Besonders beeindruckt
habe ihn das Geschehen rund
um die Epiphaniaskirche. Deren
Ausbau zu einem weit ausstrah-
lenden Kulturzentrum sei „ein
Paradebeispiel dafür, wozu bür-
gerschaftliches Engagement in

der Lage sein kann, wenn klar
ist, wohin man möchte“.

Zum 1. März nun wechselt
Pfarrer Bitzel an die evangeli-
sche Sankt Petersgemeinde in
Frankfurt/Main. Damit sich
möglichst viele Gemeindemit-
glieder von ihm verabschieden
können, lädt die Gemeinde zu
zwei Abschiedsgottesdiensten
ein: Am Samstag, 27. Februar 18
Uhr in der Johanneskirche und
zum Verabschiedungsgottes-
dienst mit Dekan Ralph Hart-
mann am 28. Februar um 11 Uhr
in der Epiphaniaskirche. Für die
Teilnahme ist jeweils eine An-
meldung erforderlich, möglichst
per E-Mail unter feuden-
heim.mannheim@kbz.ekiba.de
oder telefonisch beim Pfarramt
unter 0621 28000-132. |dv

Apotheken
Die Notdienstdaten werden durch die
Landesapothekerkammer Baden-Würt-
temberg zur Verfügung gestellt. Not-
dienst-Apotheke kostenlos aus dem
deutschen Festnetz unter Tel. 0800
0022833, im Mobilfunknetz unter Kurz-
wahl 22833, 0,69 Euro/Min.

Freitag, 26. Februar
Mannheim: Quadrate: Kurpfalz-Apo-
theke Mannheim, G 3, 6, Tel. 0621 22298
Mannheim: Rheinau: Luftschiff-Apo-
theke, Lüderitzstr. 44 - 46, Tel. 0621
895318
Mannheim: Käfertal: Süd-Apotheke
Käfertal, Mannheimer Str. 72, Tel. 0621

SERVICE

733556
Samstag, 27. Februar

Edingen-Neckarhausen: Neckarhau-
sen: Park-Apotheke Neckarhausen,
Hauptstr. 382, Tel. 06203 13515
Mannheim: Sandhofen: Alte Apotheke
Sandhofen, Sandhofer Str. 319, Tel. 0621
771325
Mannheim: Schwetzingerstadt:
Bach-Apotheke Mannheim, Seckenhei-
mer Str. 92, Tel. 0621 406233
Mannheim: Quadrate: Brückentor-
Apotheke, U 1,10, Tel. 0621 25582

Sonntag, 28. Februar
Mannheim: Quadrate: apo-rot Apo-
theke Q5 Mannheim, Q 5, 14-22, Tel. 0621
1075690

Mannheim: Gartenstadt: Aeskulap-
Apotheke, Waldstr. 143, Tel. 0621 762080
Mannheim: Seckenheim: Brücken-
Apotheke im Ärztehaus Seckenheim, Se-
ckenheimer Hauptstr. 143, Tel. 0621
471994
Mannheim: Seckenheim: Brücken-
Apotheke im Ärztehaus Seckenheim, Se-
ckenheimer Hauptstr. 143, Tel. 0621
471994

Montag, 1. März
Mannheim: Feudenheim: Apotheke
Beyer, Hauptstr. 81-83, Tel. 0621 793344
Mannheim: Neckarstadt: Roland-Apo-
theke Neckarstadt, Mittelstr. 96, Tel. 0621
72474870
Mannheim: Lindenhof: Stephanien-

Apotheke Lindenhof, Meerfeldstr. 74, Tel.
0621 818469

Dienstag, 2. März
Mannheim: Oststadt: City-Apotheke
im Friedrichsring, Friedrichsring 4, Tel.
0621 39745650
Mannheim: Neckarau: Nibelungen-
Apotheke, Steubenstraße 86, Tel. 0621
826474
Mannheim: Seckenheim: Seckenhei-
mer-Apotheke, Badenweiler Str. 33, Tel.
0621 4842730

Mittwoch, 3. März
Mannheim: Oststadt: Augusta-Apo-
theke, Augustaanlage 23, Tel. 0621
415555
Mannheim: Gartenstadt: Aeskulap-

Apotheke, Waldstr. 143, Tel. 0621 762080
Mannheim: Niederfeld: Niederfeld-
Apotheke, Ludwig-Beck-Str. 9-11, Tel.
0621 812874
Mannheim: Wohlgelegen: Fortuna-
Apotheke Wohlgelegen, Joseph-Meyer-
Str. 12, Tel. 0621 17828430

Donnerstag, 4. März
Mannheim: Oststadt: Collini-Apotheke
Mannheim, Collinistr. 11, Tel. 0621
1226780
Mannheim: Seckenheim: Neue Apo-
theke Seckenheim, Seckenheimer
Hauptstr. 117, Tel. 0621 49600980
Mannheim: Waldhof: Waldhof-Apo-
theke Mannheim, Oppauer Str. 6, Tel.
0621 751479

AUS DEN STADTTEILEN

Abschied nach elf Jahren: Pfarrer Alexander Bitzel. FOTO: PRIVAT

Ein kostenloses Angebot für pflegende Angehörige

Rufen Sie diesen zertifizierten Pflegekurs jederzeit und

ganz flexibel im Internet ab.

Der DAK-Pflegecoach

Das Online-Coaching umfasst:
Q Leistungen der Pflegekasse
Q Bewegungsabläufe in der Pflege
Q Ernährung in der Pflege
Q Körper- und Mundpflege
Q Folgeerkrankungen erkennen und vorbeuge
Q Für sich selbst sorgen

en

Weitere Informationen unter

www.dak.de/pflegecoach

www.capitol-mannheim.de
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STREAMING 
FREI

SPENDEN
ERWÜNSCHT

26.02. / 20.00 Uhr 

2.SILKE HAUCK 
NACHT SPECIAL
mit Sebastian Strodtbeck (git/voc) 
Markus Herrmann (git/voc) 
Kirt Dallaway (tr) 
  
Moderation:  
Andreas Fischer
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Prospektverteilung –
Die lokale Kompetenz

Wir verteilen Ihre Prospekte und Drucksachen imWunschgebiet.


